
 

Stadt Kitzingen 

Liegenschaftsverwaltung 

Kaiserstr. 13/15 

97318 Kitzingen 

 

 

Immobilien in Kitzingen 

 

 

Die Stadt Kitzingen veräußert die Immobilie  

„Alte Reichsstraße 52" im Stadtteil Repperndorf 

 

 

  



 

Immobilie in Kitzingen - Repperndorf,  

„Alte Reichsstraße 52" 

 

 

GRUNDSTÜCKE: 

Das Verkaufsobjekt besteht aus dem Grundstück Fl.Nr. 4, Gemarkung Repperndorf, 

mit einer Größe von 237 m² sowie einem Miteigentumsanteil zu 1/3 am 396 m² 

großen Innenhof (Fl.Nr. 4/2). 

 

LAGE: 

Die Grundstücke befinden sich im zentralen Altortbereich von Repperndorf. Sie liegen 

schräg gegenüber der evangelischen Kirche im Ortskern. Der Bodenrichtwert für den 

Ortskern beträgt 100 €/m² (Stichtag 01.01.2024). 

 

STELLPLÄTZE: 

Im Innenhof (Fl.Nr. 4/2) befinden sich zwei zugehörige Stellplätze. Weitere öffentliche 

Parkmöglichkeiten stehen in fußläufiger Entfernung zur Verfügung. 

 

GEBÄUDE: 

Das vollständig unterkellerte Gebäude (Fl.Nr. 4) wurde gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts errichtet und war einst ein Teil einer dort befindlichen Brauerei. Später 

wurde die Immobilie für viele Jahre als Rathaus und Feuerwehrgerätehaus der bis 

1977 eigenständigen Gemeinde Repperndorf genutzt.  

 

Diverse Nutz- und Lagerflächen bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die beiden Wohneinheiten im Obergeschoss und Dachgeschoss sind leerstehend. 

Strom-, Gas-, Wasser-, Kanal- und Telekommunikationsanschlüsse sind vorhanden. 

Der Endenergiebedarf des Gebäudes beträgt 264,7 kWh/(m²*a). 

 

Das Gebäude befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Es steht derzeit 

nicht unter Denkmalschutz. 

  



 

Kellergeschoss: 

Unter dem Gebäude befindet sich ein Gewölbekeller. Es bestehen Verbindungen zu 

den Nachbargrundstücken, die zum Teil noch zugänglich sind. 

 

Erdgeschoss: 

Das Erdgeschoss ist in drei Nutzungseinheiten aufgeteilt und dient derzeit als Lager- 

und Abstellraum für örtliche Vereine und private Nutzer. Die Räume sind zum Teil 

beheizbar.  

 

Obergeschoss: 

In der rechten Etagenhälfte befindet sich eine leerstehende Wohnung. Bei der linken 

Etagenhälfte handelt es sich um die ehemaligen Amtsstuben sowie den Sitzungssaal 

des Rathauses, der seit vielen Jahren durch den Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt 

genutzt wird.  

 

Dachgeschoss: 

Im teilausgebauten Dachgeschoss befindet sich eine Wohnung, die 1993 hergestellt 

wurde. 

 

MÄNGEL: 

Das Gebäude befindet sich aktuell in einem kaum gebrauchstauglichen Zustand und 

ist mit vielen sichtbaren Mängeln und Schäden behaftet.  

 

Die Außenwände im Kellergeschoss und Erdgeschoss weisen deutlich erkennbare 

Abdichtungsprobleme gegen Feuchtigkeit auf, auch zeigt der Putz Abplatzungen und 

Fehlstellen. Dacheindeckung sowie Rinnen und Fallrohre sind schadhaft, Fenster sind 

zum Teil erneuerungsbedürftig und stellenweise sind erhebliche Risse im Wand- und 

Deckenbereich erkennbar. Auch Treppen, Dachstuhl und Decken sind zum Teil stark 

verformt und mit Schädlingen befallen. In Teilen des Gebäudes liegt Schimmelbefall 

vor, der Innenputz weist stellenweise Risse auf. 

 

Die haustechnischen Anlagen (Elektro, Sanitär, Heizung) sind überwiegend veraltet 

und unbrauchbar bzw. mit erheblichen Mängeln behaftet. Generell weist die gesamte 

Ausstattung deutlich sichtbare altersbedingte Gebrauchsspuren auf. In nahezu allen 

Geschossen und Bauteilen sind erkennbare Defizite bezüglich Brand-, Schall- und 

Wärmeschutz vorhanden. 

 



 

KÜNFTIGE NUTZUNG: 

Die Kubatur des Gebäudes muss erhalten bleiben. Auf dem Dach des Gebäudes 

befindet sich eine Feuerwehrsirene, deren Weiterbestehen ist im Grundbuch gesichert. 

Für sämtliche Umbaumaßnahmen und Nutzungsänderungen ist ein Bauantrag zu 

stellen. Dabei sind die Anforderungen, z.B. Brandschutz, Statik, erforderliche 

Stellplätze, neu zu prüfen. Die Nutzbarkeit der bisherigen Wohnungen zu 

Wohnzwecken kann daher nicht automatisch in Aussicht gestellt werden. Die 

Möglichkeiten und der Umfang einer künftigen Nutzung sollten daher vor Abgabe der 

Bewerbung unbedingt mit der Stadt Kitzingen / Sachgebiet Bauordnung abgestimmt 

werden. 

 

KAUFPREIS: 

Hier bitten wir, einen konkreten Preis zu nennen. Nebenkosten (Notar, Grundbuch, 

Grunderwerbsteuer etc.) hat der Erwerber zu tragen. 

 

BEWERBUNG:  

Die Interessenten werden gebeten, im eigenen Namen schriftliche Bewerbungen in 

Papierform oder per E-Mail unter Angabe ihrer persönlichen Daten (Name, Vorname, 

Adresse, Geburtsdatum, Beruf, E-Mail-Adresse) abzugeben.  

Daneben ist in geeigneter Weise nachzuweisen, dass der Kaufpreis bezahlt werden 

kann (z.B. Bankbestätigung). Die beabsichtigten Baumaßnahmen sowie die 

geplante künftige Nutzung sind zu beschreiben. 

Mit der Abgabe der Bewerbung entsteht kein Anspruch auf Abschluss eines 

Kaufvertrages. Es werden keine Kosten für das Erstellen und Einreichen der 

Bewerbung erstattet. 

 

Interessenten richten ihre schriftlichen Bewerbungen auf dem Postweg oder per  

E-Mail bis zum 15.12.2025 an:  

 

Stadtverwaltung Kitzingen 

Liegenschaftsverwaltung 

Kaiserstraße 13/15 

97318 Kitzingen 

E-Mail: liegenschaften@stadt-kitzingen.de  

 

mailto:liegenschaften@stadt-kitzingen.de


 

Es gilt das Datum des Posteingangs bei der Stadt Kitzingen. Bewerbungen nach 

Fristablauf werden nicht berücksichtigt. 

 

VERGABE: 

Bei der Vergabe werden Kaufpreis, künftige Nutzung und bauliche Gestaltung des 

Gebäudes, finanzielle Leistungsfähigkeit und fachliche Kompetenz des Bieters (z.B. 

Berufserfahrung im Bauwesen) berücksichtigt.  

Die Stadt Kitzingen behält sich vor, das Anwesen nicht zu veräußern, wenn keine 

akzeptable Bewerbung eingeht. Es besteht kein Anspruch auf die Vergabe der 

Immobilie. Eine Ablehnung ist insbesondere dann möglich, wenn die 

Kaufpreisfinanzierung nicht ausreichend gesichert ist.  

 

Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengetragen. Da sich hierbei auch auf die 

Informationen Dritter gestützt wurde, wird keine Gewähr für Richtigkeit und 

Vollständigkeit übernommen. 

 

Die Informationen nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO zur Erhebung und Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Webseite: 

https://www.stadt-kitzingen.de/allgemeines/datenschutz  

 

ANSPRECHPARTNER DER STADT KITZINGEN:  

Für weitergehende Informationen kontaktieren Sie die nachfolgend genannten Stellen. 

Eine Besichtigung des Anwesens ist nach Absprache möglich, bitte melden Sie sich 

hierzu möglichst bis zum 20.10.2025 bei der Liegenschaftsverwaltung der Stadt 

Kitzingen. Bei Bedarf wird es weitere Besichtigungstermine geben. 

 

Bei allgemeinen Fragen: 

Sachgebiet Liegenschaftsverwaltung 

Tel. 09321/20-2301 (Frau Nöth) 

Tel. 09321/20-2302 (Herr Daniel) 

E-Mail: liegenschaften@stadt-kitzingen.de 

 

Bei baurechtlichen Fragen: 

Sachgebiet Bauordnung:   E-Mail: bauordnung@stadt-kitzingen.de  

Sachgebiet Stadtplanung: E-Mail: stadtplanung@stadt-kitzingen.de 

https://www.stadt-kitzingen.de/allgemeines/datenschutz
mailto:liegenschaften@stadt-kitzingen.de
mailto:bauordnung@stadt-kitzingen.de
mailto:stadtplanung@stadt-kitzingen.de


 

Orts- und Lagepläne: 

 

 

 

 

 



 

Grundrisse des Gebäudes: 

 

 

 



 

Gebäudeschnitt: 

 

 



 

Fotografien: 

 

Ortswappen am linken Gebäuderand 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

 


